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Hatte ich schon gelesen.

Punkt 20 - alte Regelung: Probezeit zuzüglich Elternzeit

Punkt 22: die Probezeit gilt einschließlich Elternzeit als abgegolten

Die Gewerkschaft hat ausdrücklich darauf verwiesen, dass man darauf achten sollte und im
Kollegium dazu informieren soll, dass sich die Probezeit durch Elternzeit nicht verlängert,
sondern die Bewährung innerhalb der max. 5 Jahre erfolgen muss.

Es war zu Gunsten der Arbeitnehmer:innen gedacht, dass sich die Probezeit nicht zusätzlich
verlängert, aber die Bewährung muss innerhalb der Zeit erfolgen.

Dabei ist die Bewährung kein Selbstläufer, weil sie an Bedingungen geknüpft ist. Ansonsten
könnte man eine Stelle annehmen, 5 Jahre freigestellt sein und bekäme automatisch die
Bewährung.
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